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  Teilrevision Nutzungsplanung: Mehrwertausgleich 

 
  ÄNDERUNG  

BAU- UND ZONENORDNUNG 

   

   

  Vom Gemeinderat mit Beschluss ______ festgesetzt am ____________ 

   
  Vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. ______ genehmigt am ____________ 
   

  Vom Stadtrat am ____________ in Kraft gesetzt.  
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  D. ERGÄNZENDE BAUVORSCHRIFTEN 
  ... 

  Art. 55 

Mehrwertabgabe  1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertaus-
gleichsgesetzes (MAG) erhoben. 
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 1'200 m2.* 
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100’000 gekürzten 
Mehrwerts. 

   
  Art. 56 
Erträge  Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 

Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreg-
lements verwendet. 

   
  E. INKRAFTTRETEN 
  Art. 57 
Grundsatz  Diese Bau- und Zonenordnung tritt nach der öffentlichen Bekannt-

machung der regierungsrätlichen Genehmigung auf den vom Stadt-
rat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft. Der Stadtrat ist berechtigt, 
den Regierungsrat um eine sachlich oder örtlich bloss partielle Ge-
nehmigung zu ersuchen und die Bauordnung sachlich oder örtlich 
beschränkt in Kraft zu setzen.  

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens wird die Bauordnung vom 1. Ap-
ril 1999 im Umfang der Inkraftsetzung dieser Bauordnung aufgeho-
ben.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Beträgt der Mehrwert von Grundstücken, die gemäss Abs. 2 von der Abgabe befreit wären, mehr als Fr. 
250‘000, wird gestützt auf § 19 Abs. 4 MAG eine Abgabe gemäss Abs. 3 erhoben. 


